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gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
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Federführend GBL 4 

 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Bauausschuss 02.06.2021 

Kulturausschuss 02.06.2021 

Betreff: 

 
Novellierung des Denkmalschutzgesetzes und die Bedeutung der Änderungen für die Stadt 
Siegen und deren denkmalpflegerischen Aufgaben 
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 
Die Verwaltung beantwortet die Anfragen wie folgt: 
 

1. Wie will die Verwaltung zukünftig die Belange des Denkmalschutzes sicherstellen?  
Sollte der Gesetzesentwurf in der vorliegenden Form beschlossen werden, steigt der Bedarf 
an fachspezifischem Personal in der Unteren Denkmalbehörde (UDB), sowie an speziellen 
Weiterbildungen und Schulungen, um der rechtssicheren Erledigung der Aufgaben gerecht zu 
werden. Dies begründet sich in den geplanten Änderungen der Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen der Denkmalfachbehörde LWL- und der städtischen UDB. Das LWL hat bisher neben 
Beratungen und Rücksprachen auch kritische Entscheidungen getroffen und entsprechendes 
Fachpersonal dafür vorbehalten. 
 

2. Mit welchem Personalbedarf rechnet die Verwaltung, um die Aufgabe sachgerecht zu erledi-
gen (aktueller Stellenanteil, zukünftig notwendiger Stellenanteil)?  
Aufgrund des ungewissen zukünftigen Arbeitsaufwands ist aktuell keine konkrete Bemessung 
des Personalbedarfs möglich. Die UDB schätzt im Falle der Novellierung den Bedarf grob auf 
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4 bis 5 Vollzeitstellen, die sich aus ArchitektInnen bzw. KunsthistorikerInnen und Verwal-
tungsmitarbeiterInnen (idealerweise mit juristischer Ausbildung) zusammensetzen.  
Derzeit sind zwei Dipl.-Ing. Architektur mit jeweils 0,5 AK sowie eine Verwaltungskraft mit 0,5 
AK in der UDB beschäftigt. Eine weitere Stelle 1,0 AK Dipl. Ing. Architektur wurde zusätzlich 
geschaffen und wird noch in diesem Herbst besetzt. Damit sind die Personalressourcen der 
UDB in den letzten drei Jahren von 1,5 AK auf 2,5 AK gewachsen. 

 
3. Welche Qualifikation hat aktuell das Personal, das die Aufgabe zur Zeit erledigt und welche 

Qualifikation wird zukünftig notwendig sein. 
Neben den vorhandenen, durch Studium bzw. Verwaltungsausbildung erworbenen Qualifika-
tionen sind künftig im Falle der Novellierung denkmalspezifische Weiterbildungen (bspw. Er-
gänzungsstudium oder Fachseminare) erforderlich. Die geplante Aufhebung der Benehmens-
herstellung mit den Fachexperten des LWL-DLBW macht es einer Kommune sehr schwer, 
rechtssichere und fachrichtige Entscheidungen zu treffen. Ggf. wird zusätzlicher juristischer 
Sachverstand notwendig, um den komplexen juristischen Anforderungen des Denkmalrechts 
gerecht zu werden. 

 
4. Welche Kosten werden von der Verwaltung für die Aufgaben in der Denkmalpflege zukünftig 

erwartet?  
Die durch eine mögliche Gesetzesänderung entstehenden, zukünftigen Kosten (voraussicht-
lich für Personal, Schulungen, Weiterbildungen und Software) können aktuell nicht beziffert 
werden. 

 
5. Sieht die Verwaltung die Gefahr von Interessenskonflikten zwischen Bauamt und der Denk-

malpflege? 
Es gibt keinen Interessenkonflikt zwischen der UDB und der Bauaufsicht, da die UDB integra-
ler Bestandteil der Bauaufsicht ist.  

 
6. Wie schätzt die Verwaltung die Gefahr ein, von Immobilieneigentümer*innen verklagt zu 

werden, wenn sie Veränderungen an denkmalgeschützten Bauten nicht genehmigt bekom-
men? Wächst der Druck auf die Stadt mit der Gesetzesnovelle?  
An den Verwaltungsakten zu Unterschutzstellungen bzw. denkmalrechtlichen Erlaubnissen 
und der Möglichkeit der Eigentümer, Rechtsmittel einzulegen, ändert sich nichts. Die größte 
Zahl der Eigentümer ist dankbar über die städtische denkmalfachliche Beratung und Beglei-
tung. Sie haben ein Interesse daran, ihre Baudenkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu nut-
zen. Bauliche Veränderungen sind aus denkfachlicher Sicht in Abstimmung bzw. in Abwägung 
möglich. Ob es mehr Klagen von Eigentümern geben wird, weil durch den Wegfall der Be-
nehmensherstellung eine rechtlich nicht haltbare Entscheidung seitens der Verwaltung un-
terstellt wird, ist ungewiss. Die fehlende Unterstützung und Erfahrungen sowie der fachliche 
Rückhalt der ausgebildeten Experten für Denkmalrecht, Fachgewerke etc. vom LWL werden 
Entscheidungen und Stellungnahmen jedenfalls deutlich erschweren.  

 
7. Wie will die Verwaltung mögliche Konflikte in der Einschätzung eines möglichen Baudenk-

mals lösen?  
Die Verwaltung wird sich (wie bisher auch) nach Kräften bemühen, die fachlich richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. 

 
8. Plant die Verwaltung eine Stellungnahme zur Novelle z. B. im Rahmen der kommunalen Spit-

zenverbände dazu abzugeben? 
Die Verwaltung schließt sich der umfangreichen und kritischen Stellungnahme des LWL an 
bzw. hat dies im Zuge verschiedener kommunaler Verbände bereits getan. Zudem hat die 
Regionalgruppe Südwestfalen der Arbeitsgemeinschaft historischer Stadt- und Ortskerne, de-
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ren Vorsitz Stadtbaurat Henrik Schumann innehat, eine ebensolche kritische Stellungnahme 
zur geplanten Novellierung abgegeben. 

 
Gez. 
Jan Bockemühl 
GB 4 

 
 
 




